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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.10.1985 

Geschäftszahl 

84/16/0214 

Rechtssatz 

Ein Betrag, den der Käufer des Grundstückes dem Veräufer für die Aufgabe der von ihm auf diesem Grundstück 
benützten Räumlichkeiten zu zahlen verspricht, gehört jedenfalls zur Gegenleistung. Dabei ist es gleichgültig, ob 
dieser Betrag für den Verzicht auf Mietrechte des Verkäufers an diesen Räumlichkeiten oder bloß für die 
Räumung derselben geleistet wird. 


